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Bundesärztekammer

Tagesordnungspunkte 

 TOP III a) Änderung der (Muster-)Weiterbildungsordnung – Änderung der    
Zusatz-Weiterbildung Transplantationsmedizin
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Bundesärztekammer

TOP III a)

Änderung der (Muster-)Weiterbildungsordnung – Änderung der 
Zusatz-Weiterbildung Transplantationsmedizin
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Bundesärztekammer

Vorstandsantrag IIIa - 01: ZWB Transplantationsmedizin

• Aufnahme des Gebietes „Anästhesiologie“ als weiteres zugangsberechtigtes Fach für den 
Erwerb der ZWB Transplantationsmedizin

• Bundesweite Vereinheitlichung, da bereits mehrere Ärztekammern die Anästhesiologie als 
weiteres zugangsberechtigtes Fach für die ZWB Transplantationsmedizin aufgenommen 
haben

• Umsetzung in der (Muster-)Weiterbildungsordnung 2018 zum 30.06.2024, sofern der 128. 
Deutsche Ärztetag 2024 die Aufnahme beschließt

• Verhältnismäßigkeitsprüfung hinsichtlich der Aufnahme des Faches ist mit positivem 
Ergebnis erfolgt
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Bundesärztekammer

MWBO-Änderungsanträge – Hinweis zur Verhältnismäßigkeitsprüfung

• Grundlage Verhältnismäßigkeitsprüfung: Richtlinie (EU) 2018/958

• Umsetzung in nationales Recht auf Bundes- und Landesebene; das jeweilige Landesgesetz 
gilt auch für Änderungen/Ergänzungen der Weiterbildungsordnungen 
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Anträge, die eine Änderung des Wortlauts der MWBO 2018 anstreben, sollen die 
Erforderlichkeit einer Verhältnismäßigkeitsprüfung berücksichtigen, indem Anträge unter 
dem Vorbehalt einer positiven Verhältnismäßigkeitsprüfung gestellt werden.



Bundesärztekammer

TOP III b)

Sachstandsbericht eLogbuch

|   Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern Folie 6



Bundesärztekammer

Aktuelle Nutzerzahlen
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Bundesärztekammer

Ausgewählte Funktionen im eLogbuch – Weiterbildungsgespräche
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Ergebnisse der Evaluation der Weiterbildung zur Frage 
„Wurde bisher nach jedem Weiterbildungsabschnitt bzw. mind. einmal pro 

Jahr ein Weiterbildungsgespräch mit Ihnen durchgeführt und 
dokumentiert?“

nein

ja

Datengrundlage:
2022: n=3.584 (SL, TH, WL)
2023: n=6.555 (BE, HB, HE, HH, 
MV, NI, NO, SH, SL, SN, TH)
2024: n=6.617 (HB, HE, HH, MV, 
NI, NO, SH, SN, TH)



Bundesärztekammer

Ausgewählte Funktionen im eLogbuch – Aushändigung 
Weiterbildungsplan
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Ergebnisse der Evaluation der Weiterbildung zur Frage 
„Wurde Ihnen vor/bei der Aufnahme der Tätigkeit an der aktuellen WBS ein 

schriftliches, gegliedertes Weiterbildungsprogramm ausgehändigt?“

nein

ja

Datengrundlage:
2022: n=3.601 (SL, TH, WL)
2023: n=6.421 (BE, HB, HE, HH, 
MV, NI, NO, SH, SL, SN, TH)
2024: n=6.849 (BB, HB, HE, HH, 
MV, NI, NO, SH, SN, TH)



Bundesärztekammer

Weiterentwicklungen in den letzten 12 Monaten
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• Verbesserung Bedienbarkeit/Verständlichkeit, z. B.

• Suche nach Weiterbildungsbefugten im Befugniskatalog
• Schnellerfassungsmodus und verschiedene Filtermöglichkeiten
• Erinnerungsfunktion für Weiterbildungsbefugte zur Rückgabe des Logbuchs
• Möglichkeit der Erfassung der Aushändigung von Weiterbildungsplänen

• Einführung regelmäßiger technischer Online-Schulungen durch die BÄK

• Anpassung des BÄK-Supports an die unterschiedlichen Beratungsbedarfe



Bundesärztekammer

Was ist für die kommenden Monate geplant?
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• Ausbau der Kooperationen mit Drittanbietern

• Verbesserung Kompetenzbestätigung bei Kurs-Weiterbildungen

• Einheitliche Einführung von Stellvertreterrollen für Befugte

2024/2025



Bundesärztekammer

Drittanbieterschnittstelle
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Deutscher Ärztetag 2024: 
Pilotprojekte mit DGAV und 
Deutschem Ärzteverlag (App)

Kooperation mit weiteren 
Interessenten und 
Organisationen

Gespräche mit Interessenten, 
technische Anbindung, 
Vertragsverhandlungen

122. Deutscher Ärztetag 2019: 
Beschluss zur Einrichtung 
Drittanbieterschnittstelle



Bundesärztekammer

Support und technische Schulungen der BÄK
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• Ausführliche FAQs auf der BÄK-Homepage 
(https://www.bundesaerztekammer.de/themen/aerzte/aus-fort-und-
weiterbildung/aerztliche-weiterbildung/elogbuch/faq)

• Support per Telefon und E-Mail: 
elogbuch@baek.de

• Für alle Nutzer: regelmäßige technische
Schulung durch BÄK

• Chatbot zur Beantwortung häufiger Fragen 
(derzeit noch Basisversion)



Bundesärztekammer

Evaluation der Weiterbildung 
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Bundesärztekammer

Konsentiertes Evaluationskonzept der Ärztekammern 2022

• Bundesweite Befragung zur Weiterbildungssituation

• Durchführung der Evaluation durch die einzelnen Ärztekammern

• Verwendung eines Kernfragebogens

• Ggf. Erweiterung des Kernfragebogens um kammerspezifische Elemente

• Zeitpunkt, Adressaten und Modalitäten der Evaluation werden durch die 
Kammern bestimmt

• Kammerindividuelle Auswertungen und Konsequenzen aus den Ergebnissen

• Perspektivisch: Nutzung des eLogbuchs
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Bundesärztekammer

Beschluss des 127. Deutschen Ärztetages 2023
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Bundesärztekammer

Methodik der Evaluation
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Auf Basis der Kernfragebögen 
kammerindividuelle Umsetzung, 
u.a.
• Modifizierungen und/oder 

Ergänzungen der Fragen
• Zeitpunkt und Häufigkeit der 

Befragung

Zusammenführung der 
Ergebnisse von den Ärztekammern 
(soweit methodisch möglich)



Bundesärztekammer

Evaluationen der Ärztekammern 2023/2024 – Überblick
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15 Ärztekammern (ÄK) evaluieren (bzw. in Planung)

9 ÄK: jährliche Evaluation

1 ÄK: Evaluation alle 2 Jahre

2 ÄK: Evaluation am Ende der Weiterbildung

2 ÄK: Evaluation geplant/in Arbeit

1 ÄK: Pilotprojekt in einem Kammerbezirk

Alle 15 evaluierenden Ärztekammern befragen Weiterzubildende (WBA)

5 der 15 evaluierenden ÄK befragen 
Weiterbildungsbefugte (WBB)

6 der 15 evaluierenden ÄK verwenden 
Kernfragebogen unverändert

Nordverbund: Zusammenschluss von
7 Ärztekammern zwecks Evaluation der 
Weiterbildung (HB, HH, MV, NI, NO, SH, SN)



Bundesärztekammer

Evaluationen der Ärztekammern 2023/2024 – ausgewählte Ergebnisse
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Bundesärztekammer

Evaluationen der Ärztekammern 2023/2024 – ausgewählte Ergebnisse
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2022: n=3.886 (SL, TH, WL)
2023: n=7.095 (BE, HB, HE, HH, MV, NI, NO, SH, SL, SN, TH) 
2024: n=7.204 (HB, HE, HH, MV, NI, NO, SH, SN, TH)

84,5% 79,3% 74,2%

15,5% 20,7% 25,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2022 2023 2024

Weiterbildung erfolgt in 

Vollzeitbeschäftigung Teilzeitbeschäftigung

8,7%
18,7%

91,0% 76,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2022 2023

Die aktuelle Weiterbildung erfolgt in folgendem Bereich
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2022: n=3.981 (SL, TH, WL)
2023: n=6.725 (BE, HB, HE, HH, MV, NI, NO, SH, SL, SN, TH)



Bundesärztekammer

Evaluationen der Ärztekammern 2023/2024 – ausgewählte Ergebnisse
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2022: n=175 (SL, TH)
2023: n=6.263 (HB, HE, HH, MV, NI, NO, SH, SL, SN, TH)
2024: n=6.614 (HB, HE, HH, MV, NI, NO, SH, SN, TH)
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Die Bestätigung der geleisteten 
Weiterbildungsinhalte im Logbuch erfolgt 

regelmäßig durch den Weiterbildungsbefugten.

ja nein

2022: n=175 (SL, TH)
2023: n=6.380 (BE, HB, HE, HH, MV, NI, NO, SH, SL, SN, TH)
2024: n=6.608 (HB, HE, HH, MV, NI, NO, SH, SN, TH)



Bundesärztekammer

Evaluationen der Ärztekammern 2023/2024 – ausgewählte Ergebnisse

|   Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern Folie 22

2022: n=3.771 (SL, TH, WL)
2023: n=6.184 (BE, HB, HE, HH, MV, NI, NO, SH, SL, SN, TH)
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selten/mittelmäßig nie/eher schlecht

2022: n=163 (SL)
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Bundesärztekammer

Evaluation der Weiterbildung – Konsequenzen aus den 
Evaluationsergebnissen
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Konsequenzen aus Sicht der 
Weiterzubildenden/Befugten

Konsequenzen aus Sicht der 
Ärztekammern

• Individueller Vergleich der eigenen 
Bewertung mit Gesamtergebnissen

• Verbesserungen anstoßen

• Ggf. anlassbezogene Maßnahmen

• Gespräche, Begehungen

• Informationsveranstaltungen

• Train-the-trainer-Fortbildungen

• Kulturwandel anstoßen

• Datengenerierung für politische Aussagen

• Weiterentwicklung der ärztlichen 
Weiterbildung



Bundesärztekammer

TOP III c)

Weiterentwicklung der ärztlichen Weiterbildung
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Bundesärztekammer

Beschluss des 127. Deutscher Ärztetages 2023 in Essen (Drs. IVd – 13)

„Der 127. Deutsche Ärztetag 2023 fordert 
die Ständige Konferenz 'Ärztliche 
Weiterbildung' und das Präsidium der 
Bundesärztekammer auf, bis zum 128. 
Deutschen Ärztetag 2024 Eckpunkte zur 
Fortentwicklung der Weiterbildung zu 
entwickeln.“
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Bundesärztekammer

Ausgangspunkt der Beratungen der Weiterbildungsgremien

• Schärfung der Bildungssystematik

• Verschlankung der MWBO

• Ausrichtung und Anpassung  der Weiterbildungsqualifikationen an zukünftige 
An- und Herausforderungen

• Vereinfachung der Verwaltungsprozesse in den Ärztekammern zugunsten der 
Kammermitglieder 
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Bundesärztekammer

Positionierung der Weiterbildungsgremien

• Zunächst Weiterentwicklung der Zusatz-Weiterbildungen in Abschnitt C, 
anschließend Anpassung Abschnitt B und Paragraphenteil

• Hintergrund: sachgerechtere Abbildung und klarere Strukturierung der 
heterogenen ZWB

• Führbarkeit von Qualifikationen, die zukünftig ggf. außerhalb der MWBO 
abgebildet werden 

• Ausweisung einzelner ZWB als Schwerpunktqualifikationen 
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Bundesärztekammer

Heterogenität der Zusatz-Weiterbildungen

• ZWB mit (unterschiedlich langer) Weiterbildungszeit

• ZWB ohne Weiterbildungszeit (berufsbegleitend)

• ZWB mit reiner Kurs-Weiterbildung

• ZWB, in denen Fallseminare durch Weiterbildungszeiten ersetzt werden können

• ZWB, die sich nur an eine oder mehrere Facharztqualifikationen richten
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Bundesärztekammer

Neustrukturierung Abschnitt C

• Gliederung des Abschnitt C in drei verschiedene Unterkategorien mit den 
Arbeitstiteln „C1“, „C2“ und „C3“ und Zuordnung der ZWB

• Ausrichtung der Unterkategorien an Merkmalen der ärztlichen Weiterbildung

 Weiterzubildende   
 Weiterbildungsbefugte       
 Weiterbildungsstätte 
 Mindest-Weiterbildungszeiten
 Mindest-Weiterbildungsinhalte/Kompetenzen/Rollen und Haltungen
 Dokumentation im eLogbuch
 Weiterbildungsprüfung
 Kurs-Weiterbildung
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} stehen in einem direkten Verhältnis



Bundesärztekammer

Kennzeichen der Kategorien „C1“, „C2“ und „C3“
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Kategorie „C1“ 
(Arbeitstitel)

• Grundsätzlich hauptberuflich und die gesamte Arbeitszeit einehmend 
• Erwerb der ZWB mit den klassischen Weiterbildungskriterien, d. h. Nachweis 

von Weiterbildungsinhalten und Weiterbildungszeiten, vermittelt durch einen 
Weiterbildungsbefugten an einer Weiterbildungsstätte, Dokumentation im 
eLogbuch und Absolvieren einer Weiterbildungsprüfung 

Kategorie „C2“ 
(Arbeitstitel)

• Fokussierung des Gedankens der „berufsbegleitenden Weiterbildung“
• Erwerb der ZWB ohne eine vorgegebene Weiterbildungszeit und ohne den 

Aspekt der „Hauptberuflichkeit“, aber mit Weiterbildungsbefugtem, eLogbuch 
und Absolvieren einer Prüfung

Kategorie „C3“ 
(Arbeitstitel)

• Führbare Bezeichnung durch Absolvieren eines Kurses nach 
Weiterbildungsordnung mit Lernerfolgskontrolle, aber ohne 
Weiterbildungszeiten, ohne Weiterbildung bei einem oder einer 
Weiterbildungsbefugten und ohne eLogbuch 



Bundesärztekammer

Vorstandsantrag IIIc – 01: Eckpunkte MWBO-Weiterentwicklung

Die MWBO 2018 soll anhand folgender Eckpunkte weiterentwickelt werden: 

1. Gliederung des Abschnitts C in die Unterkategorien „C1“, „C2“ und „C3“ (Arbeitstitel) 

2. Zuordnung von Zusatzqualifikationen in die zutreffende Kategorie

3. Prüfung, ob einzelne Zusatz-Weiterbildungen als Schwerpunktqualifikationen ausgewiesen 
werden können

4. Prüfung, welche Zusatz-Weiterbildungen außerhalb der 
(Muster-)Weiterbildungsordnung abgebildet werden können

5. Kritische Prüfung möglicher neuer Qualifikationen für Abschnitt C
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Bundesärztekammer

Vorstandsantrag IIIc – 01: Weitere Eckpunkte MWBO-Weiterentwicklung

6. Anpassung des Paragraphenteils der (Muster-)Weiterbildungsordnung;

7. Kriterien zur Aufnahme neuer Weiterbildungsbezeichnungen;

8. Kürzung von Weiterbildungszeiten (ggf. Ausrichtung an Weiterbildungszeiten entsprechend 
der Richtlinie 2005/36/EG);

9. Reduktion von Weiterbildungsinhalten im Sinne einer grundständigen Ausrichtung von 
Facharzt-Weiterbildungen;

10. Etablierung von neuen didaktischen Methoden, beispielsweise „Anvertraubare 
Professionelle Tätigkeiten“ (APT), und neue Prüfungsverfahren;

11. Einbezug von Fachgesellschaften/Berufsverbänden für Abschnitt B (Gebiete, Facharzt- und 
Schwerpunktkompetenzen) und anlassbezogen für Zusatz Weiterbildungen
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Bundesärztekammer

Vorstandsantrag IIIc – 02: Keine Steuerung der ärztlichen 
Weiterbildung durch Dritte

Darüber hinaus bringt der Vorstand der Bundesärztekammer unter dem TOP 
IIIc zur „Weiterentwicklung der ärztlichen Weiterbildung“ folgenden 
Beschlussantrag ein: 

„Der 128. Deutsche Ärztetag 2024 weist Bestrebungen und Versuche Dritter 
zurück, die ärztliche Weiterbildung zu steuern oder zu quotieren. Ebenso wird 
jede Vorgabe von Dritten für Ärztinnen und Ärzte in der Wahl ihrer Facharzt-
Weiterbildung abgelehnt.“
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